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A. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
 Rechtsgrundlagen 
 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) m.W.v. 
15.09.2021 

 
- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 
2021 (BGBl. I S. 1802 

 
- Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. 

416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313) 
 
- Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geän-

dert durch Art. 3 G vom 14. Juni 2021; (BGBl. I S. 1802, 1808) 
 
- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 

(GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 
(GBl. S. 1095, 1098) 

 
 
1.  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 11 BauNVO)  
 
1.1 Zweckbestimmung  (§ 11 Abs. 2 S. 1 BauNVO): 

Sonstiges Sondergebiet (SO)  „Recyclinganlage Haldenwald“ dient vorwiegend der 
Behandlung, Aufbereitung und zeitweiligen Lagerung von Bau und Abbruchabfällen 
und von Abfällen anderer Herkunftsbereiche und dem Betrieb eines Unternehmens für 
Umwelttechnik/Gebäuderückbau. 

  
1.2 Art der Nutzung (§ 11 Abs. 2 S. 1 BauNVO): 
 
1.2.1 Zulässig sind Anlagen zur Behandlung, zum Umschlagen und zur zeitweiligen Lage-

rung von nicht gefährlichen Abfällen der nachfolgenden Abfallgruppen der Abfallver-
zeichnis-Verordnung AVV vom 10.12.2001, zuletzt geändert am 30.06.2020: 

 
01. Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikali-

schen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen 
 

03.  Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstof-
fen, Papier und Pappe 

 
15.  Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterial und Schutzklei-

dung (a.n.g.) 
 

16.  Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind. 
 

17.  Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) 
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19.  Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanla-
gen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Was-
ser für industrielle Zwecke 

 
20.  Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Ab-

fälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Frak-
tionen. 

 
1.2.2  Zulässig sind auch Anlagen zur Behandlung, zum Umschlagen und zur zeitweiligen 

Lagerung von gefährlichen Abfällen soweit es sich nachfolgende Abfallschlüsselnum-
mern der Abfallverzeichnis-Verordnung AVV vom 10.12.2001, zuletzt geändert am 
30.06.2020, handelt: 

 
16 02 09*  Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten 
 
17 01 06*  Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln und Keramik, 

die gefährliche Stoffe enthalten 
 
17 02 04 *  Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch ge-

fährliche Stoffe verunreinigt sind. 
 
17 03 01*  kohlenteerhaltige Bitumengemische 
 
17 03 03*  Kohlenteer und teerhaltige Produkte 
 
17 04 09*  Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind. 
 
17 04 10*  Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten 
 
17 05 03*  Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 
 
17 05 05*  Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält 
 
17 06 03*  anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche 

Stoffe enthält 
 
17 06 05*  asbesthaltige Baustoffe 
 
17 09 02*  Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten 
 
17 09 03*  sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die 

gefährliche Stoffe enthalten 
 
20 01 21*  Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle 
 
20 01 37*  Holz, das gefährliche Stoffe enthält 
 
Die Menge der zu behandelnden gefährlichen Abfälle wird auf 40.000 t pro Jahr be-
grenzt. Die maximale Lagermenge der gefährlichen Abfälle wird auf maximal 8.000 t 
begrenzt. Der Verbleib der zu behandelnden gefährlichen Abfälle in der Recyclingan-
lage wird auf ein (1) Jahr begrenzt. 
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1.2.3 Zulässig ist auch der Betrieb eines Unternehmens für Umwelttechnik/Gebäuderück-
bau. Der Betrieb umfasst die Ansiedlung von gewerblichen Anlagen und Büros haupt-
sächlich zur Durchführung von Gebäude-Rückbaumaßnahmen in der hiesigen Wirt-
schaftsregion. Mitinbegriffen ist auch die Stationierung von Gerätschaften und Fahr-
zeugen (Tieflader, LKW und Baumaschinen), die beim Gebäuderückbau zum Einsatz 
kommen. 
 

1.2.4 Betriebs- (z.B. Werkstatt, etc.), Büro- und Verwaltungsgebäude und Gebäude zur Un-
terbringung von Sozialräumen, die der Zweckbestimmung des Sondergebietes dienen. 
 

1.2.5 Eigenverbrauchstankstelle und Waschplatz zur Betankung und Reinigung der Fahr-
zeuge und Maschinen. 

 
1.2.6 Stellplätze für Bedienstete und Kunden inkl. Stromtankstellen in der nach den Vor-

schriften der LBO erforderlichen Anzahl. 
 
1.2.7 Photovoltaik-Anlagen auf den Dachflächen und baulich untergeordnet auf Freiflächen 

innerhalb der Baugrenzen. 
 

1.2.8 Nebenanlagen und Anlagen nach § 14 BauNVO können zugelassen werden, wenn die 
Zweckbestimmung des Baugebietes gewahrt bleibt. 
 

1.2.9 In dem im zeichnerischen Teil mit X gekennzeichneten Bereich befindet sich eine nicht 
mehr genutzte Schornsteinanlage. Diese Anlage oder ein Ersatzbau bleiben zulässig 
als Träger einer Mobilfunkanlage 
 

1.2.10 Private Grünfläche und Fläche zur Anlage eines Schutzwalles zur Abschirmung, Ein-
friedung und zum Ausgleich von Eingriffen. 
 

1.2.11 Umzäunung der Gesamtanlage 
 

 
2.  Maß der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO) 
 
2.1  Maximal zulässige Grundflächenzahl gem. Planeintrag. Aus städtebaulichen Gründen 

werden die Orientierungswerte des § 17 S. 1 BauNVO überschritten. 
 
2.2.  Höhe baulicher Anlagen (GH) gem. Planeintrag maximal in Metern über der Bezugs-

höhe. 
 Von dieser allgemeinen Höhenfestsetzung ausgenommen ist die unter 1.2.9. aufge-

führte Schornsteinanlage oder ein entsprechender Ersatzbau zum Betrieb einer Mobil-
funkanlage. Diese ist bis 70m über der Bezugshöhe zulässig. 

 Die Bezugshöhe wird auf 766,40 m+NN festgesetzt. 
 
2.3  Durch betrieblich erforderliche technische Aufbauten und Bauteile wie Aufzüge, 

Schornsteine, Anlagen zur Luftreinhaltung, Klimaanlagen etc. darf die festgesetzte 
Höhe der baulichen Anlagen um jeweils max. 3,0 m überschritten werden. Solche Auf-
bauten und Bauteile dürfen dabei in der Summe ihrer Grundflächen lediglich max. 20 
% der Grundfläche des Gebäudes ausmachen. Ausnahmen von der Maximalgrenze 
der Höhenüberschreitung können zugelassen werden, wenn sie technisch bedingt und 
untergeordnet sind. 
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3.  Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22-23 BauNVO) 
 
3.1  Baugrenzen 

entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen 
 

3.2 Bauweise 
Abweichende Bauweise (a) gem. Planeintrag. Die Gebäude können in offener oder 
geschlossener Bauweise errichtet werden. Die Gebäudelänge darf 100 m und die Ge-
bäudebreite 50 m nicht überschreiten. 
 
 

4. Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 
4.1 Für das Plangebiet werden keine Firstrichtungen festgesetzt.  
 
 
5. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
5.1. Die öffentlichen Verkehrsflächen ergeben sich aus dem Eintrag im Plan. 
 
5.2. Die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung ergeben sich aus dem Eintrag im 

Plan. 
 
 G+R: Kombinierter Geh- und Radweg 
 E: private Erschließungsstraße 
 

 
6.  Private Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)  

entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen 
 
 
7.  Führung von Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)  
 

Alle Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. 
 
 

8.  Stellplätze und sonstige Nebenanlagen (§ 9 Abs 1 Nr. 4 BauGB)  
 
8.1 Stellplätze und untergeordnete Nebenanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen zulässig. 
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9.  Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege un d zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, Nr. 25b BauGB)  
siehe Umweltbericht (Kapitel 9.1 und 9.2) 

 
9.1 Maßnahmen zur Vermeidung 
 
9.1.1 Fachgerechter Umgang mit Gefahrenstoffen und Abfall (Maßnahme V1 UB): 

Durch sachgerechten und vorsichtigen Umgang entsprechend den anerkannten Re-
geln der Technik mit Öl-, Schmier- und Treibstoffen sowie regelmäßige Wartung der 
Baumaschinen sind jegliche Beeinträchtigungen des Bodens und des Grundwassers 
zu vermeiden. Handhabung von Gefahrenstoffen und Abfall nach einschlägigen Fach-
normen. 
Werden im Zuge der Bauarbeiten wider Erwarten stoffliche Bodenbelastungen ange-
troffen, so ist unverzüglich das Amt für Umwelt-, Wasser- und Bodenschutz (AUBW) 
des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis zu benachrichtigen. 
Im Plangebiet befinden sich der Altstandort „Liapor GmbH Et Co. KG" sowie die Ver-
dachtsfläche „PFT Werkstattbrand". Für den Bereich der Altlastenflächen gilt, dass Erd-
arbeiten nur mit fachgutachterlicher Begleitung durchgeführt werden dürfen. Die Ent-
sorgung von Bauaushub aus diesen Bereichen oder bei optischen oder geruchlichen 
Auffälligkeiten darf nur mit entsprechender gutachterlicher Deklarationsanalytik und un-
ter Berücksichtigung der geltenden abfallrechtlichen Bestimmungen erfolgen. 

 
9.1.2 Bauzeitenbeschränkung zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 

(Maßnahme V2 UB): 
Fällen von Gehölzen sowie Abriss von Gebäuden im Zeitraum vom 01 Oktober. -28. 
Februar (außerhalb der Vogelbrutzeit), ggf. im Frühjahr/Frühsommer Rückschnitt der 
aufkommenden Stockausschläge (Beachtung des Tötungsverbots gem. § 44 (1) 
BNatSchG). 
In der Zeit vom 01. Dezember bis 15. März sind zum Schutz von überwinternden Fle-
dermäusen keine Abrissarbeiten an den Gebäuden durchzuführen. Gesetz dem Fall, 
das ein Gebäudeabriss innerhalb des o.g. Zeitraums nicht zu vermeiden ist, so ist im 
Vorfeld der Baufeldfreiräumung bzw. der Abrissarbeiten das Gebäude im vorhergehen-
den Winter durch eine fachkundige Person auf etwaigen Besatz von Fledermäusen zu 
kontrollieren. 
 

9.2 Maßnahmen zur Minimierung 
 
9.2.1 Teilerhalt des Schutzwalles auf Flurstück 5830 (Maßnahme M2 UB) 

Die Strauchvegetation des Schutzwalls auf der privaten Grünfläche (Flurstück 5830) 
ist nach Westen (Stationierung ca. bei 0 + 020) hin weitgehend zu erhalten. Im Zent-
ralbereich ist eine Erhöhung des Schutzwalles vorgesehen. 

 
9.2.2 Rückhaltung von Regen- und Oberflächenwasser (Maßnahme M4 UB): 

Das Oberflächenwasser (Niederschlagswasser) der Recycling-Anlage wird entspre-
chend den vorhandenen Neigungsverhältnissen der Oberflächenbefestigung mehreren 
Entwässerungsleitungen zugeführt. Generell entwässert die nördliche Betriebsfläche 
in das bestehende Regenrückhalte- und Sedimentationsbecken, das an der nordwest-
lichen Standortgrenze liegt. Von dort wird das gesammelte Wasser gedrosselt über den 
die Ortslage von Tuningen durchfließenden Sieblegraben in den Kötenbach (Vorfluter) 
abgegeben. Die südliche Betriebsfläche entwässert über ein neues Becken und eine 
Hauptentwässerungsleitung in den Weilhaldengraben. 
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9.2.3 Reduktion von Lichtemissionen (Maßnahme M6 UB): 
Die allgemeine Beleuchtung ist auf das für die Sicherheit absolut notwendige Mindest-
maß zu reduzieren. Für die Außenbeleuchtung sind insektenschonende, sparsame 
Leuchtmittel (z. B. dimmbare LED-Leuchten mit Warmlicht, Lichttemperatur ≤ 3000 K) 
zu verwenden. Die Straßenbeleuchtung muss vollständig eingekoffert sein. Der Licht-
punkt ist bei diesen möglichst niedrig und befindet sich im Gehäuse. Der Lichtstrahl ist 
nach unten auszurichten. Die Beleuchtung ist in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 5:00 
Uhr auszuschalten. Wo möglich sind Bewegungsmelder zu verwenden. 

 
9.3 Maßnahmen zur Kompensation 
 
9.3.1 Anlegen eines Magerrasens (Maßnahme K1 UB): 

Durch die Erhöhung des Schutzwalls auf dem Flurstück 5830 (vgl. Maßnahme M 2) 
entsteht eine Offenlandfläche von etwa 0,39 ha, die zu einem Magerrasen hin entwi-
ckelt werden soll. Durch regelmäßige Mahd (wenigstens einmal im Jahr) und der Ent-
nahme von Gehölzen wird die Fläche im Sinne der Schutzgüter Biotope und Tiere auf-
gewertet. Partiell sind kleinere „Gebüschinseln" auf der Fläche anzulegen bzw. zu be-
lassen. Für die Gebüsche sind Straucharten 1. und II. Ordnung anzulegen (eine Aus-
wahl geeigneter Sorten ist dem Anhang zu entnehmen). 

 
 
10.  Grenzen  
 
10.1  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches gem. Planeintrag (§ 9 (7) BauGB) 
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ANHANG PFLANZLISTE  

(K 1 Anlegen eines Magerrasens mit vereinzelter Gebüschvegetation) 

 

Amelanchier ovalis Felsenbirne 

Cornus sanguinea Hartriegel 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 

Crataegus monogyna Weißdorn 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare Liguster 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

Malus silvestris Wildapfel 

Prunus spinosa Schlehe 

(wenig; ausläufertreibend) 

Pyrus communis Wildbirne 

Rhamnus catharticus Kreuzdorn 

Rosa canina Hunds-Rose 

Rosa rubiginosa Weinrose 

Rosa spinosissima Bibernellrose 

Rosa vosagiaca Blau-grüne Rose 

Sambucus racemosa Traubenholunder 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
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B. Hinweise und Empfehlungen 
 
 Bodenschutz  (Maßnahme M1 UB) 

Dass bei den Bautätigkeiten anfallende Bodenmaterial ist getrennt nach humosen 
Oberboden und kulturfähigem Unterboden auszubauen und soweit als möglich an ge-
eigneten Stellen innerhalb eines Plangebiets wiederzuverwerten (z. B. zum Massen-
ausgleich) oder einer sinnvollen Verwertung zuzuführen. Bei der Verwertung von Bo-
denmaterial ist auch die DIN 19731 zu beachten. 
Die Zwischenlagerung von humosen Oberboden und kultivierbarem Unterboden ist 
möglichst zu vermeiden. Wenn eine Zwischenlagerung unvermeidbar ist, hat diese in 
max. 2 m hohen Mieten zu erfolgen, die durch Profilierung und Glättung vor Vernäs-
sung zu schützen sind. Bei längeren Lagerungszeiten sind die Mieten mit geeigneten 
Pflanzenarten zu begrünen. 
 
Nähere Ausführungen zum Vorgehen enthält die DIN 18915 Blatt 3 bezüglich des Bo-
denabtrags und der Oberbodenlagerung sowie die Fachliteratur des Umweltministeri-
ums Heft 10 (Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei Flächeninanspruch-
nahmen). 
 
Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher 
Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgeho-
ben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu 
schützen. 
 
Bodenverdichtungen und -belastungen sind zu minimieren, damit ein ausreichender 
Wurzelraum für geplante Begrünungen und eine flächige Versickerung von Oberflä-
chenwasser gewährleistet ist. Erdarbeiten sollten daher grundsätzlich nur auf gut ab-
getrocknetem und bröseligem Boden und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 
Baustraßen sollen möglichst dort geplant werden, wo später befestigte Flächen sind. 
Durch Befahrung mit Baufahrzeugen hervorgerufene Bodenverdichtungen sind bei ab-
getrocknetem Bodenzustand wieder aufzulockern. 
 
Bodenmaterial, welches von außerhalb in das Plangebiet antransportiert und eingebaut 
wird, ist vor dem Auf- und Einbringen analytisch untersuchen zu lassen. Selbiges gilt 
für mineralische Abfälle zur Verwertung (z. B. Recycling-Bauschutt), sofern diese nicht 
einer externen Qualitätsüberwachung unterliegen. Ein entsprechender Nachweis (Her-
kunft, Deklarationsanalytik einer repräsentativen Mischprobe) ist zu führen und unauf-
gefordert an das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis – Amt für Umwelt, Wasser- und 
Bodenschutz – zu übermitteln. 
 
Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet gehörendem Bodenmaterial in die durch-
wurzelbare Bodenschicht sind die Vorsorgewerte der Bundes Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung (BBodSchV) in der gültigen Fassung einzuhalten. Sofern das Boden-
material nicht zum Erstellen einer durchwurzelbaren Bodenschicht dient, sind die Zu-
ordnungswerte der Verwaltungsvorschrift für die Verwertung von als Abfall eingestuf-
tem Bodenmaterial vom 14.03.2007 bzw. der aktuell gültigen, gesetzlichen Regelun-
gen einzuhalten. 
 
Unabhängig davon ist im Rahmen der üblichen Bauüberwachung vom Beginn der An-
lieferung bis zum Abschluss des Einbaus des nicht zum Plangebiet gehörenden Bo-
denmaterials eine sensorische Prüfung durchzuführen. Auffälligkeiten sind zu doku-
mentieren und dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis – Amt für Umwelt, Wasser- 
und Bodenschutz – mitzuteilen. 
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 Bodendenkmalschutz   
Bodenfunde nach § 20 des Denkmalschutzgesetzes sind unverzüglich dem Regie-
rungspräsidium Freiburg, Ref. 25 Denkmalpflege – Archäologische Denkmalpflege – 
(Tel. 0761 208-3500), anzuzeigen. Dies ist auch erforderlich, wenn Bildstöcke, Weg-
kreuze, alte Grenzsteine o. Ä. von den Baumaßnahmen betroffen sein sollten. 

 
 Geotechnik 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründunghorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 
4020 – unter besonderer Berücksichtigung der möglichen bergbaulichen Einwirkungen 
(siehe Abschnitt „Bergbau“) – durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. Ferner wird 
darauf hingewiesen, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen da-
raus erfolgt. 
 

 Schutz des Grundwassers   
Erdarbeiten oder Bohrungen, die so tief in den Boden eindringen, dass sie Auswirkun-
gen auf das Grundwasser haben können bzw. tiefer als 10 m in den Boden eindringen, 
sind dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis – Amt für Umwelt, Wasser- und Bo-
denschutz – gemäß § 49 Abs. 1 WHG i. V. m. § 43 Abs. 1 WG spätestens einen Monat 
vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. 
Sofern bei Erschließungsmaßnahmen unbeabsichtigt Grundwasser angetroffen wird, 
ist dies gemäß § 49 Abs. 2 WHG i. V. m. § 43 Abs. 6 WG unverzüglich dem Landrats-
amt Schwarzwald-Baar-Kreis – Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz – anzuzei-
gen und die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, einstweilen einzustellen. 
Auf Hausdrainagen ist grundsätzlich zu verzichten. Bauteile unterhalb des höchsten 
Grundwasserstandes sind wasserdicht und auftriebssicher auszuführen (z. B. „weiße 
Wanne", auskragende Kellerbodenplatte etc.). Zur Herstellung der Abdichtung von 
Baukörpern/Bauteilen o. Ä. dürfen keine Stoffe verwendet werden, bei denen eine 
Schadstoffbelastung des Grundwassers zu besorgen ist. Drän- oder Quellwasser darf 
keinesfalls an die Schmutz-/Mischwasserkanalisation angeschlossen werden. 
Bei allen Maßnahmen, die zur Erschließung von Grundwasser führen, sind die gesetz-
lichen Vorschriften des Grundwasserschutzes zu beachten.  
 
Abwasserentsorgung  
Die Entwässerung ist im Trennsystem geplant. Hinsichtlich einer geordneten Abwas-
serableitung wird auf die örtliche Abwassersatzung hingewiesen.  

 
Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen au f Dachflächen §8a (KSG BW) 
Beim Neubau von Nichtwohngebäuden ist auf der für eine Solarnutzung geeigneten 
Dachfläche eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung zu installieren, wenn der 
Antrag auf Baugenehmigung ab dem 1. Januar 2022 bei der zuständigen unteren 
Baurechtsbehörde eingeht oder ab diesem Zeitpunkt im Kenntnisgabeverfahren die 
vollständigen Bauvorlagen bei der Gemeinde eingehen. Ausgenommen von dieser 
Pflicht sind abweichend von § 3 Absatz 4 dieses Gesetzes Gebäude, bei denen der 
Wohnanteil 5 Prozent der Geschossfläche überschreitet… 
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Tuningen, den XX.XX.2021 
 
 
 
Ralf Pahlow 
Bürgermeister 
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C. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 
 
Rechtsgrundlage  
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313) 
 
1. Dachform, Dachneigung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 
 
1.1. Dachform bei Hauptgebäuden 

Freibleibend, die max. Gebäudehöhen sind im zeichnerischen Teil festgesetzt.  
 

 
2. Äußere Gestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 
 
2.1. Fassaden 

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Fassadenverkleidungen aus 
glänzenden oder glasierten Materialien unzulässig. 
 

2.2 Dächer 
Für die Dacheindeckung ist nicht glänzendes Material zu verwenden. Zulässig sind na-
turrohe, braunrot-engobierte, ziegelbraune oder hellgraue Materialien. Die Verwendung 
von unbeschichteten Metalldacheindeckungen der Gebäude, insbesondere der Metalle 
Blei, Kupfer und Zink ist nicht zulässig, wenn das Niederschlagswasser nicht behandelt 
wird, da ihr korrosiver Abtrag zu Schwermetall-anreicherungen in Boden, Grundwasser 
und den Sedimenten der Gewässer führt. Sollten unbeschichtete Metalldacheindeckun-
gen verwendet werden, so ist durch geeignete Behandlungsanlagen (Filteranlagen, Me-
talldachfilter) die Reduzierung von Schwermetallemissionen im Niederschlagswasser si-
cherzustellen. Die Wirksamkeit der Behandlungslagen ist dauerhaft zu gewährleisten. Die 
Zulassung solcher Anlagen bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 
 
 

3. Einfriedigungen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 
 
3.1 Als Einfriedigungen sind offene Metall- und Holzzäune bis 3m Höhe zulässig. 
 
 
4. Entwässerung (§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

 
Die Realisierung der Maßnahmen hinsichtlich der Entwässerungseinrichtungen ist durch 
geeignete Genehmigungsunterlagen nachzuweisen. Das Baugebiet ist im Trennsystem 
zu entwässern, wobei das Schmutzwasser an die Ortskanalisation anzuschließen ist. 
Eine entsprechende Fachplanung ist im Zuge des Bauantragverfahrens vorzulegen. 

 
 
5. Verwendung offenporiger Beläge (§ 74 (3) Nr. 2 LBO) (Maßnahme M5 UB) 

Für den geplanten Geh- und Radweg und neue PKW-Stellplätze sind, sofern das von 
diesen Flächen abfließende Niederschlagswasser nach Stand der Technik als unbelastet 
gilt, mit offenporigen, wasserdurchlässigen Belägen auszuführen.  
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Geeignete Beläge sind Rasenfugenpflaster, Schotterrasen, Betonrasensteine, Dränpflas-
ter und wassergebundene Decke. 
 
 

6. Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, werden aufgrund von § 74 LBO er-
gangenen Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhandelt. 

 
 
7. Bestehende Vorschriften 
 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes werden die seither innerhalb des Geltungs-
bereiches bestehenden Vorschriften aufgehoben.  
 
 
 

Tuningen, den XX.XX.2021 
 
 
 
Ralf Pahlow 
Bürgermeister 

 


